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§ 1168a ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

Geht das Werk vor seiner Übernahme durch einen bloßen Zufall zugrunde, so kann der Unternehmer kein Entgelt

verlangen. Der Verlust des Sto5es tri5t denjenigen Teil, der ihn beigestellt hat. Mißlingt aber das Werk infolge

o5enbarer Untauglichkeit des vom Besteller gegebenen Sto5es oder o5enbar unrichtiger Anweisungen des Bestellers,

so ist der Unternehmer für den Schaden verantwortlich, wenn er den Besteller nicht gewarnt hat.

In Kraft seit 01.01.1917 bis 31.12.9999
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